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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft einen Rahmen für Sessel,
insbesondere von Sesselliften, der wenigstens aus zwei
miteinander verbundenen Profilelementen besteht.
�[0002] Bei bekannten Rahmenkonstruktionen für Ses-
sel von Sesselliften sind die Sitz- und Lehnenkonstruk-
tionen entweder aus einer Blechkonstruktion mit Verstär-
kungsprofil oder nur aus mehreren Profilen zusammen-
gesetzt. Die Verbindung dieser einzelnen Teile erfolgt
üblicherweise durch Kleben, Nieten oder andere form-
schlüssige Verbindungsmethoden. Diese sind jedoch in
der Verarbeitung relativ aufwendig und vielfach werden
die Sitz- und Lehnenprofile aus mehr als zwei Einzelpro-
filen gebildet.
�[0003] Aus der DE-�A-�197 05 603 ist ein Sitz, insbeson-
dere Fahrzeugsitz für öffentliche Verkehrsmittel, be-
kannt, dessen Rahmen aus wenigstens zwei miteinander
verbundenen Profilelementen besteht.
�[0004] Aus der GB-�A-�1 438 598 ist eine Profilplatte,
insbesondere für Kippboardwände, bekannt, welche aus
miteinander verrastbaren Wandelementen besteht. Im
Verbindungsbereich der beiden Wandelemente ist eine
elastische Dichtung angebracht, die beim Verbinden zu-
sammengedrückt wird und somit einen dichten Ver-
schluss gewährleistet.
�[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde ei-
nen gattungsgemäßen Rahmen zur Verfügung zu stel-
len, der einfach hergestellt und zusammengebaut wer-
den kann.
�[0006] Gelöst wird diese Aufgabe mit einem Rahmen
mit den Merkmalen des Anspruches 1.
�[0007] Bei der Erfindung besteht der Rahmen bei-
spielsweise aus einem Rahmenteil für den Sitz und ei-
nem Rahmenteil für die die Lehne, die ihrerseits aus bei-
spielsweise zwei Profilelementen zusammengesetzt
sind, die formschlüssig miteinander verrastet werden.
Um zu verhindern, dass sich die beiden Profilelemente
an ihrer Rastverbindung im Lauf der Zeit gegeneinander
verschieben oder die Verbindung, insbesondere nach
langfristiger Benutzung durch Vibrationen, Geräusche
entwickelt, ist der Halteteil vorgesehen, der im verraste-
ten Zustand der Rastverbindung eine Haltekraft zwi-
schen den Rastteilen erzeugt.
�[0008] Diese Haltekraft wird durch einen Halteteil er-
zeugt der als Klebeband ausgeführt ist. Ein Klebeband
verhindert nicht nur ein Verschieben der Profilelemente
gegeneinander, sondern erzeugt auch beim Verrasten
der Rastteile, wenn es dabei unter Druck gesetzt wird
eine Vorspannung, die langfristig eine Geräuschentwick-
lung verhindert.
�[0009] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung
sind Gegenstand der übrigen Unteransprüche.
�[0010] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines
Ausführungsbeispiels der Erfindung unter Bezugnahme
auf die Zeichnungen.
�[0011] Es zeigt:�

Fig. 1 einen Sessel eines Sesselliftes in Schrägan-
sicht, dessen Rahmen gemäß der Erfindung zusam-
mengebaut ist;

die Fig. 2a bis 2c die einzelnen Stellungen während
des Zusammenbaus des für die Sitzfläche vorgese-
henen Rahmenteils;

die Fig. 3a bis 3c die einzelnen Stellungen während
des Zusammenbaus des für die Lehne vorgesehe-
nen Rahmenteils; und

die Fig. 4a bis 4c nochmals die Rastverbindung der
Rahmenteile im vergrößerten Maßstab in den ein-
zelnen Phasen des Zusammenbaus.

�[0012] In Fig. 1 ist ein Sessel eines Sesselliftes dar-
gestellt, der einen Rahmen 1 aufweist, der aus zwei Rah-
menteilen 2 und 3 zusammengebaut ist. Der Rahmenteil
2 dient als Stützkonstruktion für die Sitzfläche des Ses-
sels und ist mit vier gepolsterten Sitzauflagen 4 ausge-
stattet. Der Rahmenteil 3 dient als Stützkonstruktion für
die Lehne und ist ebenfalls mit vier gepolsterten Auflagen
5 ausgestattet. In Fig. 2 a ist der Rahmen bzw. Rahmen-
teil 2 der Sitzkonstruktion detaillierter dargestellt. Der
Rahmenteil 2 besteht aus zwei Profilelementen 6 und 7,
die über die erfindungsgemäße Rastverbindung 8 mit-
einander verbunden werden können. Diese Rastverbin-
dung ist in Form eines Ausführungsbeispieles in den Fig.
4a bis 4c detailliert dargestellt. Die Rastverbindung 8 be-
steht aus zwei Rastteilen 9 und 10, wobei der Rastteil 9
an dem dem Profilelement 7 zugewandten Ende des Pro-
filelementes 6 angeordnet ist und der Rastteil 10 an dem
Ende des Profilelementes 7, das dem Profilelement 6
zugewandt ist. Die Rastverbindung 8 bzw. die Rastteile
9 und 10 bilden zwei verbindungspaare 11 und 12 bzw.
13 und 14, die im verrasteten Zustand jeweils eine form-
schlüssige Verbindung miteinander eingehen. Das Ver-
bindungspaar 11, 12 besteht aus einem ersten Verbin-
dungsteil 11, der einen etwa teilkreisförmigen Vorsprung
bildet, der vom anderen Verbindungsteil 11 in einem Win-
kel von etwas mehr als 180 umschlossen wird.
�[0013] Das zweite Verbindungspaar 13, 14 besteht
aus einem ersten Verbindungsteil in Form eines haken-
artigen Vorsprunges 14, der am zweiten Verbindungsteil
13 in Form einer Nut 13 einhaken kann.
�[0014] Schließlich ist noch ein Steg 15 vorgesehen,
der sich im Bereich des Vorsprunges 12 von der Wand
16 des Rastteiles 10 in das Innere des Profilelementes
7 erstreckt. Auf der dem Vorsprung 12 zugewandten Sei-
te ist ein Halteteil 17 vorzugsweise in Form eines Dop-
pelklebebandes angebracht. Dieses Klebeband er-
streckt sich im wesentlichen über die gesamte Länge der
Rastverbindung 8 und vom Bereich in unmittelbarer Nä-
he des Vorsprunges 12 bis etwa in den Mittelbereich zwi-
schen den Verbindungsteilen 12 und 14.
�[0015] Das Verbinden der Profilelemente 6 und 7 er-
folgt derart, dass diese zunächst in einem Winkel von
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etwa 40’ bis 45’ zueinander zusammengefügt werden,
indem der Verbindungsteil 11 auf den Vorsprung 12 auf-
gesteckt wird. Da der Vorsprung 12 im Bereich der Au-
ßenwand 16 abgeflacht ist, ist dies problemlos möglich,
obwohl der Verbindungteil 11 einen Winkel von mehr als
180’ umschließt. Durch Verschwenken des Profilelemen-
tes 6 im Uhrzeigersinn (Pfeil 18) werden zunächst die
verbindungsteile 13 und 14 der Rastverbindung 8 anein-
ander herangeführt (Fig. 4b) bis sie schließlich ineinan-
der verrasten (Fig. 4c). In der letzten Schließphase
kommt die Stirnwand 19 des Rastteiles 9 in Anlage an
das Klebeband 17 und drückt dies ein wenig zusammen,
wodurch eine sichere Klebeverbindung zwischen den
Rastteilen 9 und 10 geschaffen wird. Durch diese Klebe-
verbindung wird nicht nur ein Verschieben der Profilele-
mente 6 und 7 in Längsrichtung der Rastverbindung 8
(in den Fig. 4a bis 4c im rechten Winkel zur Bildebene)
verhindert, sondern die Rastverbindung 8 wird auch un-
ter Vorspannung gesetzt, sodass es auch langfristig nicht
zu einer Geräuschentwicklung aufgrund andauernder Vi-
brationen, denen Sessel von Sesselliften im Betrieb stän-
dig ausgesetzt sind, kommt.
�[0016] In den Fig. 2a, 2b und 2c ist der mit Bezug auf
die Figuren 4a bis 4c im Detail dargestellte Verrastungs-
vorgang der Profilelemente 6 und 7 im Überblick darge-
stellt, wobei die Darstellung von Fig. 2a der Darstellung
gemäß Fig. 4a entspricht, die Darstellung gemäß Fig. 2b
jener von Fig. 4b und die Darstellung gemäß Fig. 2c jener
von Fig. 4c.
�[0017] In den Fig. 3a, 3b und 3c ist der Rahmenteil 3
dargestellt, der die Rahmenkonstruktion für die Lehne
des Sessels gemäß Fig. 1 bildet. Der Rahmenteil bzw.
Rahmen 3 besteht analog zum Rahmenteil 2 wieder aus
zwei Profilelementen 20 und 21, die über eine Rastver-
bindung 8 miteinander verbunden sind, die exakt wie die
Rastverbindung 8 gemäß Fig. 4a, 4b und 4c ausgebildet
sein kann.
�[0018] Nachdem die Rastverbindungen der Rahmen-
teile 2 und 3 hergestellt wurden, werden die Sitzauflagen
4 und Lehnenauflagen 5 auf dem Rahmenteil 2 und 3
befestigt und die Rahmenteile 2 und 3 schließlich mitein-
ander verbunden.
�[0019] Es versteht sich, dass jeder Rahmenteil 2, 3
grundsätzlich auch aus mehr als 2 Profilelementen be-
stehen könnte, wobei im Rahmen der Erfindung die er-
findungsgemäße Rastverbindung bei der Verbindung
von 2 oder mehreren Profilelementen des jeweiligen
Rahmenteils 2 oder 3 eingesetzt werden kann. Mit an-
deren Worten können, wenn z.B. drei Profilelemente
beim Rahmenteil 2 vorgesehen sind, zwei Profilelemente
mit der erfindungsgemäßen Rastverbindung miteinan-
der verbunden werden, wogegen das dritte Profilelement
auf andere Weise befestigt wird. Es ist aber auch möglich
alle drei Profilelemente mit einer erfindungsgemäßen
Rastverbindung miteinander zu verbinden.

Patentansprüche

1. Rahmen für Sessel, insbesondere von Sesselliften,
der wenigstens aus zwei miteinander verbundenen
Profilelementen (6,7;�20,21) besteht, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verbindung der Profilele-
mente (6,7;�20,21) eine Rastverbindung (8) aus we-
nigstens zwei Rastteilen (9,10) ist, von denen jeweils
ein Rastteil (9,10) einem Profilelement (6,7;�20,21)
zugeordnet ist, dass ein Halteteil (17) vorgesehen
ist, der im verrasteten Zustand der Rastverbindung
(8) eine Haltekraft zwischen den Rastteilen (9,10)
erzeugt, dass der Halteteil (17) elastisch ist und auf
die Rastteile (9,10) eine Kraft entgegen der
Schließbewegung der Rastverbindung (8) aufbringt
und dass der Halteteil (17) ein Klebeband ist.

2. Rahmen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Halteteil (17) elastisch ist und im ver-
rasteten Zustand unter Druckspannung steht.

3. Rahmen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rastteile (9,10) zwei formschlüs-
sig ineinander greifende Verbindungspaare (11,12;
13,14) aufweisen, und dass die Verbindungsteile ei-
nes Verbindungspaares (13,14) hakenförmig mitein-
ander verrasten.

4. Rahmen nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Verbindungspaar (11,12) eine gelenk-
artige Verbindung bildet.

5. Rahmen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Verbindungsteil (12) einen teilkreisför-
migen Vorsprung bildet, der vom anderen Verbin-
dungsteil (11) teilweise umgriffen wird.

6. Rahmen nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Halteteil (17) im
Mittelbereich zwischen den Verbindungspaaren
(11,12; �13,14) angeordnet ist.

7. Rahmen nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Halteteil (17) ne-
ben einem Verbindungspaar (11, 12) angeordnet ist.

8. Rahmen nach Anspruch 4 und 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der Halteteil (17) vom Mittelbe-
reich bis in den Bereich neben einem Verbindungs-
paar (11, 12) erstreckt.

9. Rahmen nach Anspruch 4 oder 5 und 8, dadurch
gekennzeichnet, dass sich der Halteteil (17) vom
Mittelbereich bis in den Nahbereich des gelenkarti-
gen verbindungspaares (11,12) erstreckt.

10. Rahmen nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass sich der Halteteil (17)

3 4 



EP 1 426 263 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

im wesentlichen über die gesamte Länge der Rast-
verbindung (8) erstreckt.

Claims

1. A frame for chairs, in particular chair lift chairs, which
consists of at least two interconnected profile ele-
ments (6, 7; 20, 21), characterised in that the profile
elements (6, 7; 20, 21) are connected together by a
snap joint (8) consisting of at least two snap-�in parts
(9, 10), of which in each case one snap-�in part (9,
10) is associated with one profile element (6, 7; 20,
21), in that a holding part (17) is provided, which
generates a holding force between the snap-�in parts
(9, 10) when the snap joint (8) is snapped together,
in that the holding part (17) is resilient and applies
a force to the snap- �in parts (9, 10) contrary to the
closing movement of the snap joint (8) and in that
the holding part (17) is an adhesive strip.

2. A frame according to claim 1, characterised in that
the holding part (17) is resilient and is under com-
pressive stress in the snapped-�together state.

3. A frame according to claim 1 or claim 2, character-
ised in that the snap-�in parts (9, 10) comprise two
joint pairs (11, 12; 13, 14) engaging in form- �fitting
manner in one another, and in that the joint parts of
one joint pair (13, 14) snap together in the manner
of hooks.

4. A frame according to claim 3, characterised in that
one joint pair (11, 12) forms a hinge-�like joint.

5. A frame according to claim 4, characterised in that
one joint part (12) forms a projection shaped as part
of a circle, which projection is partially encompassed
by the other joint part (11).

6. A frame according to any one of claims 3 to 5, char-
acterised in that the holding part (17) is arranged
in the middle area between the joint pairs (11, 12;
13, 14).

7. A frame according to any one of claims 3 to 5, char-
acterised in that the holding part (17) is arranged
next to one joint pair (11, 12).

8. A frame according to claim 4 and claim 7, charac-
terised in that the holding part (17) extends from
the middle area as far as into the area next to one
joint pair (11, 12).

9. A frame according to claim 4, or claims 5 and 8, char-
acterised in that the holding part (17) extends from
the middle area as far as into the vicinity of the hinge-
like joint pair (11, 12).

10. A frame according to any one of claims 1 to 9, char-
acterised in that the holding part (17) extends sub-
stantially over the entire length of the snap joint (8).

Revendications

1. Châssis pour siège, en particulier de télésièges, qui
se compose d’au moins deux éléments profilés (6,
7 ; 20, 21) reliés entre eux, caractérisé en ce que
la liaison des éléments profilés (6, 7 ; 20, 21) consiste
en une liaison par encliquetage (8) composée d’au
moins deux éléments d’encliquetage (9, 10), chacun
étant associé à un élément profilé (6, 7 ; 20, 21), en
ce qu’ il est prévu un élément de fixation (17) qui,
dans la position enclenchée de la liaison (8), produit
une force de fixation entre les éléments d’enclique-
tage (9, 10), en ce que l’élément de fixation (17) est
élastique et applique aux éléments d’encliquetage
(9, 10) une force à l’encontre du mouvement de fer-
meture de la liaison par encliquetage (8), et en ce
que l’élément de fixation (17) est constitué par une
bande adhésive.

2. Châssis selon la revendication 1, caractérisé en ce
que  l’élément de fixation (17) est élastique et est
soumis à une contrainte de compression, en position
enclenchée.

3. Châssis selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que  les éléments d’encliquetage
(9, 10) comportent deux paires de liaison (11, 12 ;
13, 14) qui s’emboîtent par complémentarité de for-
me, et en ce que les éléments de liaison d’une paire
(13, 14) s’enclenchent par accrochage.

4. Châssis selon la revendication 3, caractérisé en ce
qu’ une paire de liaison (11, 12) forme une liaison
articulée.

5. Châssis selon la revendication 4, caractérisé en ce
qu’ un élément de liaison (12) forme une saillie en
forme de cercle partiel autour de laquelle l’autre élé-
ment de liaison (11) vient s’emboîter.

6. Châssis selon l’une des revendications 3 à 5, carac-
térisé en ce que  l’élément de fixation (17) est dis-
posé dans la zone centrale définie entre les paires
de liaison (11, 12 ; 13, 14).

7. Châssis selon l’une des revendications 3 à 5, carac-
térisé en ce que  l’élément de fixation (17) est dis-
posé près d’une paire de liaison (11, 12).

8. Châssis selon les revendications 4 et 7, caractérisé
en ce que  l’élément de fixation (17) s’étend de la
zone centrale jusque dans la zone située près d’une
paire de liaison (11, 12).
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9. Châssis selon les revendications 4 ou 5 et 8, carac-
térisé en ce que  l’élément de fixation (17) s’étend
de la zone centrale jusque dans la zone proche de
la paire de liaison articulée (11, 12).

10. Châssis selon l’une des revendications 1 à 9, carac-
térisé en ce que  l’élément de fixation (17) s’étend
quasiment sur toute la longueur de la liaison par en-
cliquetage (8).
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